
Jahrgang 27 Freitag, den 23. Februar, 1990 .. ,.,-. .Nr.'~'~
,-.~,..:-;,.":--':i.~~~;.

1. Änderung der Salzung über
die SIraßenreinigung der
Gemeinde Ober-Mörlen

Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeinde­
ordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April
1981 (GVBJ: I S. 66), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. Dezember 1988 (GVBI. 1 S.
419) und des § 10 des Hessischen Straßenge­
selZes vom 9. Oktober 1962 (GVBI. I S. 437)
hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung
am 5. Februar 1990 folgende

1. Änderung der Satzung über die Straßenrei­
nigung der Gemeinde Ober-Mörlen

beschlossen:

§ 1

Die Anlage I erhält folgende Fassung:

Öffentliche Straßen innerhalb der geschlosse­
nen Ortslage

Ortstell Ober-Mörlen

Adam-Geck-Straße
Albert -Kolli nger -Stra Be
Am Mühlrain

, )er Lohmühle
Air der Pfingstweide
Ankergasse
Auf den Pfarrwiesen
Auf der Holzwiese
Belsgasse
Borngasse
Egerländer Straße
Elisabet henstraße
Frankenstraße
Frankfurter Straße
.Friedberger Straße
Friedrichstraße
Gartenstraße
Goethestraße
Haingraben
Hasselhecker Straße
Hintergasse
Hölderlinstraße
Hü ftersheimer St raße
Im Kirchfeld
An der Hüfters-heimer Mühle
Jahnstraße

;nisbergstraße
t~aße

Kirchenplatz (private Anwesen)
Königstraße
Lcssingstraße
Limesstraße
Ludwigslraße
Mühlgasse
Nauheimer Straße
Neugasse
Nieder·Mörler Straße
Pfarrgasse
Römerstraße
Sandgasse
Schillerstraße
Schulst raße
Schusterga~se
Taunusstraße
Uhlandst raße
Usagasse
Usinger Straße

WaIdstraße
Weinstraße
Wiesenweg
Zwetschengasse
Boschstraße
Dieselstraße
Siemensstraße

Maiberg - Hafergarten

Am Erzborn
Am Kirschenberg
Auf der Hub (befestigter Teil)
Ginsterweg
Im Hafergarten

.OT Langenhain-Ziegenberg
Am Fuchsacker
Am Pfahlgraben
Am Pfingstborn (befestigtcr Teil)
Am Schloßberg (befestigter Tcil)
An der Hareweed
Auf der Gickelsburg
Blumenstraße
Fauerbacher Straße
Hauptstraße
Heinrich-Gebhard-Straße
Hinter dem Schafhof
Im Laukus "
Im Lettig
Kirchweg
Köhlergasse
Mörler Weg (bis Ortsausgang)
Nauheimcr Weg
Ostheimer Weg
Richard-von- Passavant-Straße
Schloßstraße
Suderweg
Usinger Straße
Wickengasse
Ziegenberger Weg
Zur Gickclsburg

§ 2

Die Anlage 11I erhält folgende Fassung:
Ortsteil Ober-Mörlen

Bezirk I
Schloßplatz
Schloßareal

Von Mühlgasse 2 bis Usabrücke in der Frank­
furter Straße
Parkplatz vor der hintercn Schloßeinfahrt.

Bezirk 11
Usabrücke Frankfurter Straße
Friedhofsgelände von Frankfurter Straße 31
bis verlängerte Gartenstraße mit Parkplatz
Gehwege im Park (bes. Friedhof) mit Ober­
gang Usa und Weg hinter dem Schloß
Bezirk 11I
Trafo-Station in der Adam-Geck-Straße
neben Haus Nr. 5

von Adam-Geck-Straße 23 bis SportplalZ an
der Grünanlage
Kinderspielplatz Weinstraße - Thunusstraße
- Limesstraße
Thunusstraße vor Festplatz
Parkplatz am Lekkerkerkplatz mit Gehweg
vor der UsatalhalIe
Wendeplatz mit Parkplatz vor der Usatalhalle
in der Usinger Straße
Usinger Straße entlang dem Wendeplatz
Usinger Straße ab Weinstraße bis Hölderlin­
straße an der Grünanlage
UsingerStraße von Hüftersheimer Straße bis
Römerstraße an der Seite der B 275
Platz Ecke Hasselhecker Straße / Pflngst­
weide
Rondell Pfingstweide
Thafo-Station Hasselhecker Straße in Höhe

Haus Nr. 31 (Zwermann)

Thafo-Station Thunusstraße zwischen Schul­
straße I und Neugasse 8
Rad - und Fußweg zwischen Sportplatz und
Tennisgelände
Neugasse Ecke Schustergassc mit Platzanlage

Bezirk IV

Kirchplatz und um das Gelände Frankfurter
Straße 3

Haingraben •. Borngasse - zwischen Kinder­
garten und Schule
vor der Ev. Kirche - um die Anlage
Sandgasse - Ecke Elisabethenstraße/um und
auf dem Parkplatz
Elisabethenstraße - Ecke Nauheimer Straße

(Freifläche)
vor dem Feuerwehrgerätehaus mit gegenüber­
liegendem Parkplatz
Ecke Frankfurter Straße - Usinger Straße
und Platzanlage
Frankfurter Straße 15 und Platzanlage bis
Pfarrgasse
Ecke Sandgasse - Hintergasse - Mühlgasse
mit Anlagen
Gartenstraße vor dem Spielplatz
Ecke Elisabethenstraße - Kirchgässchen (Eli­
sabethenstraße 2)

OT Langenhain-Ziegenberg

Bezirk V

Fauerbacher Straße - Ecke Wickengasse um
Volksbank

Blumenstraße - Ecke Wickengasse (Park­
platz)
Hauptstraße vor Dorfgemeinschaftshaus
Hauptstraße von Nr. 44 bis Nr. 82 (linksseitig)
Hauptstraße und Lettig um Rathaus
Im Lettig vor Bushaltestelle
Im Lettig und Am Pfingstborn vor Kindergar­
ten und Kinderspielplatz
Ziegenberger Weg von Pfingstborn bis Ri­
chard-von-Passavant-Straße (linksseitig)
Rad- und Fußweg von Langenhain-Ziegenberg
Usinger Straße vor Grundstück 133
Usinger Straße vor Bushaltestelle
Gickelsburg sowie oberhalb des Hanges Hein­
rich-Gebhard-Straße
Heinrich-Gebhard-Straße vor Haus Nr. 13

§3

Diese I. Änderung der Satzung über die Stra­
ßenreinigung der Gemeinde Ober-Mörlen tritt

am Thge nach Vollendung in Kraft.

Ober-Mörlen, den 6. Februar 1990

Der Gemeindevorstand

Burk, Bürgermeister
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Satzung
über die Straßen reinigung der Gemeinde
Ober-Mörlen

Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeinde­
ordnung (HGO) vom 25. 2. 1952 (GVBLl S.
11) in der Fassung vom 1. 4. 1981 (GVBI. I S.
66) und des § 10 des Hessischen Straßengeset­
zes vom 9. 10. 1962 (GVBI. I S. 437) hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Ober­
Mörlen in ihrer Sitzung vom 11. 12. 1987 fol­
gende

Satzung Über die Straßenreinigung
beschlossen.

I. Teil

Allgemeine Bestimmungen

§ I
Übertragung der Reinigungspflicht

(I) Die Verpflichtung zur Reinigung der öf­
fentlichen Straßen nach § 10 Abs. I bis 3 des
Hessischen Straßengesetzes wird nach Maß­
gabe der folgenden Bestimmungen auf die Ei­
gentÜmer und Besitzer der durch öffentliche
Straßen erschlossenen bebauten oder unbe­

bauten Grundstücke übertragen.

(2) Der Gemeinde bleibt die Verpflichtung zur
Reinigung für die Fahrbahnen (einschließlich
Radwege, Mopedwege und Standspuren) und
i"tl-,erwege der in Anlage 111 aufgeführten

lßen (Straßenabschnitte).
(3) Soweit die Gemeinde nach Abs. 2 ver­

pflichtet bleibt, übt sie die Reinigungspflicht
als öffentlich-rechtliche Aufgabe aus.

§ 2
Gegenstand der Reinigungspflicht

(I) Zu reinigen sind

a) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 7
Abs. I Satz 2 HeStrG) alle öffentlichen Stra­
ßen (Anlage I)

b)außerhalb der geschlossenen Ortslage die in
der Anlage 11 aufgeführten Straßen, an die be­
baute Grundstücke angrenzen.

(2) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:

a) die Fahrbahn einschließlich Radwege, Mo­
pedwege und Standspuren;

b) Parkplätze;

c) Straßenrinnen und Einflußöffnungen der
Straßen kanäle;

d) Gehwege;

e) Überwege;

t} Böschungen, Stützmauern u. a.

(3) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die

/ den Fußgängerverkehr ausdrücklich be-
•..• nmten und äußerlich von der Fahrbahn ab­

gegrenzten Teile der Straße, ohne Rücksicht
auf ihren Ausbauzustand und auf die Breite

der Straße ..(z; .R -Bürgersteige; .unbefestigte
Gehwege; Seitenstreifen) sowie räumlich von
einer Fahrbahn getrennte selbständige Fuß­
wege.

(4) Überwege sind die als solche besonders ge­
kennzeichneten Übergänge für den Fußgän­
gerverkehr sowie die Übergänge an Straßen­
kreuzungen und Einmündungen in
Verlängerung der Gehwege.

§ 3
Verpflichtete

(I) Verpflichtete im Sinne dieser Satzung für
die in § I bezeichneten Grundstücke sind Ei­

gentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungs­
eigentümer, Nießbraucher nach §§ 1030 ff.
BGB, WOhnungsberechtigte nach § 1093 BGB
sowie sonstige zur Nutzung des Grundstückes
dinglich Berechtigte, denen - abgesehen von
der oben erwähnten Wohnungsberechtigung
- nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder

eine beschränkt persönliche Dienstbark.\:it zu­
steht.

(2) Gleiches gilt für sonstige Besitzer, die das
Grundstück gebrauchen, wenn sie die durch
diese Satzung begründeten Verpflichtungen
vertraglich Übernommen haben und wenn
dazu der Gemeindevorstand seine jederzeit

l're; w;derrun;che Genehmigung erteilt hat

. (3) Die nach den Absätzen I und 2 Verpflich­
teten haben in geeigneter Weise Vorsorge zu
treffen, daß die ihnen nach dieser Satzung
auferlegten Verpflichtungen ordnungsgemäß
von einem Dritten erfüllt werden, wenn sie das
Grundstück nicht oder nur unerheblich selbst
nutzen. Name und Anschrift dieses Dritten

sind dem Gemeindevorstand umgehend mit·
zuteilen.

(4) Verpflichtete nach Abs. I können nur dann
in Anspruch genommen werden, wenn die
Reinigungspflicht gegenüber Verpflichteten
nach Absatz 2 nicht durchsetzbar ist. -

(5) Liegen mehrere Grundstücke hintereinan·
der zur sie erschließenden Straße, so bilden
das an die Straße angrenzende Grundstück
(Kopfgrundstück) und die dahinterliegenden
Grundstücke (Hinterliegergrundstücke) eine
St raßenrei n ig ungseinhei t.

Hintereinander zur sie erschließenden Straße

liegen Grundstücke dann, wenn sie mit der
Hälfte oder mehr ihrer dieser Straße""zuge­
kehrten Seite hinter dem Kopfgrundstück
liegen.

Die Eigentümer und Besitzer der zur Straßen­
reinigungseinheit gehörenden Grundstücke
sind abwechselnd reini.gungspflichtig. Die Rei­
nigungspflicht wechselt von Woche zu Woche,
jährlich neu beginnend mit dem ersten Sonn­
tag im Jahr beim Eigentümer oder Be~tzer
des Kopfgrundstückes und fortfahrend in der
Reihenfolge der Hinterlieger, wonach wieder
der Eigentümer oder Besitzer des Kopfgrund­
stückes an der Reihe ist.

§ 4
Umfang der Reinigungspflicht

Die Reinigungspflicht umfaßt:

a) die Allgemeine Straßenreinigung (§§ 6 bis 9)

b) den Winterdienst (§§ 10 und 11)

§ 5
Verschmutzung durch Abwässer

Den Straßen, insbesondere auch den Rinnen,
Gräben und Kanälen, dürfen keine SpÜI-,
Haus-, Fäkal- oder gewerbliche Abwässer zu­
geleitet werden. Untersagt ist auch das Ablei­
ten von Jauche, Blut oder sonstigen schmutzi­
gen oder übelriechenden Flüssigkeiten.

11. Teil

Allgemeine Straßenreinigung

§6
Umfang der Allgemeinen Straßenreinigung

(I) Die ausgebauten Straßen (Straßenab­
schnitte, Straßenteile) sind regelmäßig und so
zu reinigen, daß eine Störung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, insbesonqs:re eine
Gesundheitsgefährdung, in folge Verunreini­
gung der Straße aus ihrer Benutzung oder
durch Witterungseinflüsse vermieden oder be­
seitigt wird. Ausgebaut im Sinne dieser Sat­
zung sind Straßen (Straßenabschnitte, Stra­
ßenteile), wenn sie mit einer festen Decke
(Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Teer oder
einem in ihrer Wirkung ähnlichen Material)
versehen sind.

Die Reinigungspflicht umfaßt auch die Ent­
fernung aller nicht auf die Straße gehörenden
Gegenstände, insbesondere die Beseitigung
von Gras, Unkraut, Laub, Kehricht, Schlamm
und sonstigem Unrat jeglicher Art.

(2) Bei nicht ausgebauten Straßen (Straßenab­
schnitte, Straßenteile) oder Straßen mit was­
sergebundener Decke umfaßt die Reinigung
nur das Beseitigen von Fremdkörpern, groben
Verunreinigungen, Laub, Schlamm oder ähn­
lichem.

(3) Der Staubentwicklung beim Straßenreini­
gen ist durch Besprengen mit Wasser vorzu­
beugen, soweit nicht besondere Umstände ent­
gegenstehen (z. B. ausgerufener
Wassernotstand).

(4) Bei der Reinigung sind solche Geräte zu

verwenden, die die Straßen nicht beschädigen.

(5) Der Straßenkehricht ist sofort zu beseiti­
gen. Er darf weder den Nachbarn zugeführt,
noch in Straßensinkkästen, sonstige Entwäs­
serungsanlagen oder offene Abzugsgräben ge­
schÜttet werden.

§ 7
Reinigungsfläche

(I) Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom
GrundstÜck aus - in der Breite, in der es zu
einer oder mehreren Straßen hin liegt - bis

zur Mitte der Straße. Bei Eckgrundstücken
vergrößert sich die Reinigungsfläche bis zum
Schnittpunkt der Straßenmitten. Bei· Plätzen
ist außer dem Gehweg und der Straßenrinne
ein 4 m breiter Streifen -vom Gehwegrand in
Richtung Fahrbahnmitte -zu reinigen.
(2) Hat die Straße" vor einem Grundstück eine
durch Mittelstreifen oder ähnliche Einrichtun­

gen getrennte Fahrbahn, so hat der Verpflich­
tete die gesamte Breite der seinem Grundstück
zugekehrten Fahrbahn zu reinigen.

§ 8
Reinigungszeiten

(I) Soweit nicht besondere Umstände (plötzli­
che oder den normalen Rahmen übersteigende
Verschmutzungen) ein sofortiges Reinigen
notwendig machen, sind die Straßen am Tage
vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen
Feiertag, und zwar:
a) in der Zeit vom 1. April bis 30. September
bis spätestens 18.00 Uhr
b) in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März bis
spätestens 16.00 Uhr
zu reinigen.
(2) Darüber hinaus kann der Gemeindevor­
stand bestimmen, daß die Verpflichteten die
einzelnen Straßen dann zusätzlich zu reinigen
haben, wenn ein besonderer Anlaß (z. B. bei
Heimatfesten, Festakten, nach Karnevalsum­

zügen u. ä.) dies erfordert. Der Gemeindevor­
stand triHt in diesen Fällen die erforderlichen

Anordnungen. Soweit diese Anordnung den
einzelnen Verpflichteten nicht unmittelbar ­
mindestens 2 Tage vor der durchzuführenden
Reinigung - zugestellt wird, ist sie öffentlich
bekanntzumachen.

(3) Die Reinigungspflicht des Verursachers
nach § 15 des Hessischen Straßengesetzes
bleibt unberührt.

§ 9
Freihalten der Vorrichtungen für die Entwäs-

serung und für die Brandbekämpfung
Oberirdische, der Entwässerung oder der
Brandbekämpfung dienende Vorrichtungen
auf der Straße müssen jederzeit von allem
Unrat oder den Wasserabfluß störenden Ge­

genständen - auch von Schnee und Eis­
freigehalten werden.

11I. Teil
Winterdienst

§ 10
Schneeräumung

(I) Neben der allgemeinen Straßenreini­
gungspflicht (§§ 6 - 9) haben die Verpflichte­
ten bei Schneefall die Gehwege und Überwege
vor ihren Grundstücken in einer solchen Brei­

te von Schnee zu räumen, daß der Verkehr
nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt
wird.

Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind so­
wohl die Eigentümer und Besitzer der auf der
Gehwegseite befindlichen GrundstÜcke als
auch die Eigentümer und Besitzer der auf der
gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen
Grundstücke zur Schneeräumung des Gehwe­
ges verpflichtet.ln den Jahren mit gerader
Endziffer sind die Eigentümer oder Besitzer
der auf der Gehwegseite- befindlichen Grund­
stücke, in den Jahren mit ungerader Endziffer
die Eigentümer oder Besitzer der auf der ge­
genüberliegenden Straßenseite befindlichen
Grundstücke verpflichtet. Die in Frage kom­
mende Gehweglläche bestimmt sich nach § 7
Abs.'1 der Satzung, wobei bei den gegenüber­
liegenden Grundstücken deren Grundstücks­
breite auf die Gehwegseile zu projizieren ist.



Neugasse
Nieder-Mörler Straße
Pfarrgasse
Römerstraße
Sandgasse
Schillerstraße
Schulstraße
Schustergasse
Taunusstraßc
Uhlandstraße
Usagasse
Usinger Straße
WaIdstraße
Weinstraße
Wiesenweg
Zwetschengasse
Boschstraße
'Dieselstraße
Siemensstraße

Maiberg- Hafergarten

Am Erzborn
Am Kirschenberg
Auf der Hub (befestigter Teil)
Ginsterweg
Im Hafergarten

,or Langenhain-Ziegenberg
Am Fuchsacker
Am Heiligenberg (befestigter Teil)
Am Pfahlgraben
Am Pfingstborn
An der Hareweed
Auf der Gickelsburg
Blumenstraße
Fauerbacher Straße
Hauptstraße
Heinrich-Gebhard -Straße
Hinter dem Schafhof
Im Laukus
Im 'Lettig
Kirchweg
Köhlergasse
Nauheimer Weg
Ostheimer Weg
Richard-von-Passavan t-Straße
Schloßstraße
Suderweg (befestigter Teil)
Usinger Straße.
Wickengasse
Ziegenberger Weg
Zur Gickelsburg

Anlage n
entfallt

Anlage' IU
Ortsteil Ober-Mörlen

Frankfurter Straße
(Sclflößarealmir Schloß platz) f

Frtulkfurtdr Straße
(Kirchplatz)

Usinger Straße
(FeuerwehrgerätehaUs in. Parkplatz)

Lekkerkerkplatz

Parkplatz am Friedhof

Mühlgasse 4 (parkplatz)

Ecke Sandgasse -Hintergasse
(Parkplatz)

Ecke Mühlgasse - Mühlecke
(Parkplatz)

Sandgasse '- Ecke Elisabethenstraße (Park­
platz)

Elisabethenstraße - Ecke Nauheimer Straße
(Freifläche)

Neugasse - Ecke Schustergasse
(Parkplatz)

OT Langenhain-Ziegenberg

Blumenstraße - Ecke Wickengasse
(Parkplatz) .

IV. Tell'; ..
Schlußvorschrlfte1i"

§12
Ausnahmen

(I)Befreiung von der Verpflichtung zur Reini­
gung der Straße können ganz oder teilweise
nur dann auf besonderen Antrag erteilt wer­
den, wenn auch unter Berücksichtigung des
allgemeinen Wohles, die Durchführung der
Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet
werden kann.

(2) Zuständigkeit für die Befreiung ist der Ge­
meindevorstand.

§ 13
Zwangsmaßnahmen

(I) Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhand­
lungen gegen Vorschriften dieser Satzung kön­
nen gemäß § 5 HGO in Verbindung mit § 17
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit
einer Geldbuße in Höhe von DM 5,00 bis DM
1.000.,';"'-geahndet werden. Das Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. 5.
1%8 (BGBI. f S. 481) in der Fassung vom 2. 1.
1975' (BGBI. I S. 80) findet Anwendung. Zu­
ständige Verwaltungsbehörde im Sinne des §
36 OWiG ist der Gemeindevorstand.

(2) Die Vollstreckung der nach dieser Satzung
ergangenen Verwaltungsverfügungen erfolgt

nach . dem Hessischen Verwaltungsvoll­
streckungsgesetz VOm 4. '7. 1966 (GVBI. I S.
151) mittels Ersatzvornahme auf Kosten des
Verpflichteten oder Festsetzu_ng eines :Cwangs­
geldes .. Das Zwangsgeld kann wiederholt
werden.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung
der Bekanntmachung in Kraft.
Mit dem gleichen Tage tritt die Satzung über

die Straßenreinigung vom 1. Januar 1979
außer Kraft.

Ober·f:v1örIen, den 8. Januar 1988
Der Gemeindevorstand

Burk, Bürgermeister

Mündet'in Straßen mit einseitigen Gehweg
auf der' dem Gehweg gegenüberliegenden
Seite eine Straße ein, so sind die Eigentüme'r
und Besitzer der Eckgt\.mdstückeverpflichtet,
zusätzlich zu der in Satz 4 festgelegten Geh­
wegfläche auch den '!eil .des Gehweges von
Schnee zu räumen, der gegenüber der einmün­
denden Straße liegt, und zwar jeweils bis zur
gedachten Verlängerung der Achse der ein­
mündenden Straße

(2) pie~vom Schnee geräumten Flächen vor
dertGruridstücken müssen so aufeinander ab­
gei;thnmisein, daß~inedurchgehende.benutz­
bare Geh fläche gewährleisteList .. Der später
Räumende. muß sich insoweit an die schon be­
stehende Gehwegrichtung vor deri Nachbar­
grundstücken bzw. Überwegiichtung vom ge~
genübediegenden Grundstück. anpassen,

(3) Fürjedes Hausgrundstückist ein Zugang
zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang
in einer Breite von 'mindestens 1,25 m zu
räumen.

(4) Festgetretener<>d~rau.ftauender Schnee ist
ebenf~lls sQ\Veitmöglichund zumutbar -
aufzuhacken und abzulagern.

(5}Soweit' den Verpflichteten die Ablagerung
des zu beseitigenden Schnees. und der Eis­
stücke (Abs. 4) auf Flächenaußerhalb des
Verkehrsraumes nicht zugemutet werden
kann, darf der Schnee aufVerkehrsflächen
nur 50 abgelagert werden, daß der Verkehr
möglichst wenig beeinträchtigt wird.

(6) Die AbfIußrinnen müssen bei Tauwetter
vom Schnee freigehalten werden.

(7)i)ie ,in den vorstehenden Absätzen festge­
legten Verpflichtungen gelten für die Zeit von
7.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Sieisindbei Schneefall
jeweils uI1verzüglich durchzuführen.

c' . '§l1
Beseitigung vOll Schnee.- und Eisglätte. ' .. ',.; ......•

(I) Bei Schnee- und. Elsglättehaben die Ver­
pflichteten (§ 3) die Gehwege.(§ 2 Abs. 3), die
Überwege (§ lAbs •.4),die ZugängezurFahr~
bahnundzurn@nrndstückseingang(§ 10 Abs.
3) derart und 50 rechtzeitig zu bestreuen, daß
Gefahren' nach i allgeIl1einer.· Erfahrung nicht ~nlage I
entstehen.können ..Dies gilt auch für ~Rutsch~ Offentliehe Straßen innerhalb der geschlosse-
bahnen". Bei Straßen mit einseitigem Gehweg nen Ortslage .
findet für die Beseitigung von Schnee- und Ortsteil Ober-Mörlen
Eisglätte.die~egelung des§JO Abs. 1 Satz 2 Adam-Geck-Straße
bis 5 Anwendung. Albert-Kollinger-Straße

(2) Bei EisgUtne sinrl Bürgersteige in voller Am Mühlrain
Breite und Tiefe, Überwege indner Breite von An der. Lohmühle

2 lllabzt!sturliRfen ' .' An der Pfingstweide
N· h ·h····ib···· ··G'·h· ., d'h li h Ankergasse. oc.·..••.m.~tausge aute e wegeun ä n c e "A f'd '. 'p"'t: .
d F W" .... k: h d' ..... d" .' u en arrwlesen

em u .gan~::ve:.e F Ien~Il e~onstlge ...Auf~er HolZ\viese.t~~~~;~:;~~~~~~:~e;:~:,."r~e~'-T'".
Grundstücksgrenze. begi.nnend, abgestumpft EO...r.n.,gäa..sd·..s.e.St ß'p ••.•. ger ..n er, ra e
werden. §}~~bs~ 3~1H;~ntsprechend. Elisa:bethel1straße
(3) Schneeglä~tl';'~ra~~htl1ur dk.nach § 10 zu Frankens.t~aß<:
räumende. FI~ch~abgestuml'ftzu:~rden.FrankfurietSträße

(4) Als Streumaterialsind vor allem Sand,Friedberg~r Straße
Splitt und ähnliches abstumpfendes Material Friedrichst~aße
zu verwenden. Asche dill:Czum;Bestreuen nur Gartenstraße
in demUmfangeundin der Menge verwendet Goethestraße,

werden, daß eine ~berinäßige Verschrnutzung H~lllg~p~n
der Gehe und 'übetwege' nicht eintritt. Salz Hasselhecker Straße
darf nur in geringer Menge zuCBeseitigung Hintergasse
festgetretener Eis;, .und Schneertickständever- Hölderlinstraße '
wendet werden, wenn es keine Schwefelverbin- Hüftersheimer Straße
dungen oder andere schädliche Mittel enthält. Im Kirchfeld
Die Rückstände müssen nach ihrem Auftauen Inden Mühlwiesen
sofort beseitigt werden. Jahnstiaße

(5) Auftauendes Eis auf dert .inden Absätzen Johannisbergstraßei und 3'bezdchnetenFlächen ist aufzuhacken ~lstraße .' .
und entsprechend der Vorschrift des § 10 Abs. Klrc~enplatz(pnvate Anwesen)
5 ..zu beseitigen .. ' Kön\gstraße

" " .. Lessmgstraße
(6), BeIm AbstUmPfen und Bes~itlgen von EI- Limesstfaße
sf~IIe.Ilgürfel1 Ilur sClIcheI-lilfsmitt~I verwen- Ludwigstraße
det.~~rd~n, die die Straßen Ilicht beschädigen. Mühlgasse
(7) §10 Abs. ,7 gilt entsprechend. NauheimerStraße


